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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1975

Norm

AußStrG §23

AußStrG §138

Rechtssatz

Dem Gläubiger, der seine Forderung gegen den Nachlaß anmeldet, aber nicht klagbar gemacht hat, kann zwar keine

Frist für die gerichtliche Geltendmachung der Forderung bestimmt werden, das Gericht hat aber von Amts wegen

darüber zu entscheiden, ob die Forderung (dann noch) geeignet ist, die Ausfolgung des Nachlaßvermögens

aufzuhalten (NZ 1932,137).
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